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Änderung der Festsetzungen durch Text 
Rot= Änderungen und Ergänzungen der 2.Änderung 
 
Die Festsetzungen durch Text in der ursprünglichen Fassung des Bebauungsplanes vom  
November 1995 bleiben bestehen und werden für die 1. und 2.Änderung in folgenden Punkten 
ergänzt: 
 
1.        Art und Maß der baulichen Nutzung 
1.2.2  Die Zahl der Vollgeschosse ist im zeichnerischen Teil festgesetzt.  
 
1.3          Bauweise 
1.3.2      Die Größe der überbaubaren Grundfläche und deren Lage auf der jeweiligen Baulandparzelle 
              ist im zeichnerischen Teil festgelegt. 

  Die Abstandsflächen nach BayBO sind einzuhalten und evtl. notwendige   
Abstandsflächenübernahmen der benachbarten Grundstücke sind bei Vorliegen der 
Bauantragsunterlagen nachzuweisen. 

 Es gilt die jeweils gültige Abstandsflächensatzung der Gemeinde Valley. 
  Ausnahme sind die innenliegenden Abstandsflächen auf Flur Nr.3706/1 und 3706/11.  
  Da es sich um einen fremder Sicht entzogenen Innenhof handelt kann die Abstandsfläche 

auf 3,0 m reduziert werden. Voraussetzung ist hierfür ein Brandschutznachweis bei 
Vorliegen des Bauantrages.  

  Die beiden Flurnummern Nr.3706/1 und 3706/11 müssen im Zusammenhang mit der  
  1. Änderung vor Bekanntmachung verschmolzen werden. 

   
 
2.            Verkehrsflächen 
2.1.1        Auf die Abstandstiefe vor den Einfahrtstoren kann verzichtet  werden, wenn ein automatisch  
                öffnendes Tor eingebaut wird. 
2.1.2        Im Änderungsbereich 1. und 2. Änderung sind auf dem Baugrundstück für jede Wohnung  
                zwei Stellplätze nachzuweisen. 
2.1.4       Innerhalb der Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; 
               Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u .ä. mit 

  dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie 
sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort 
genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stell- und Parkplätze (egal ob Längs- oder 
Schrägparkflächen) errichtet und Gegenstände gelagert oder hinter stellt werden, die diese  
Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 

 
 
3.            Erschließungsanlagen, Ver- und Entsorgung, Abfallbeseitigung  
               Ergänzend und vorrangig zu den textlichen Festsetzungen wird für den Änderungsbereich 
               festgesetzt: 
3.1          Der Anschluss an die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage ist ab den 
               derzeit bestehenden Hauptleitungen auf alleinige Kosten des Antragstellers nach Erteilung 
               der Baugenehmigung jederzeit möglich. 
               Die Anschlüsse und die Durchführung der Anschlüsse werden von der Gemeinde bzw. in  
               Abstimmung mit der Gemeinde bestimmt. 
               Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgung- und Abwasserbeseitigungsanlage sind gem.  



               den Satzungen der Gemeinde Valley zu entrichten. 
3.2          Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.8-5, Stand 08.2000, des Bayer. Landesamt 
               für  Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- 
                und  Wasserfaches e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und W 405 – auszubauen. 
               Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren 
               des ehem. Bayer. Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. Der 
               Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat gegenzuzeichnen. 
3.3          Die Kosten für notwendige Erweiterungen und Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
               sind vom  Verursacher zu tragen und mit den Beteiligten Betreibern zu verhandeln. 
3.4          Im Rahmen von Baumaßnahmen muss sich der jeweilige Vorhabensträger/Bauherr mit  
               Telekom in Verbindung setzen und den Verlauf der Leitungen klären. 
                                          
5.1.      Baugestaltung: 
 
5.1.2    Die Zahl der Vollgeschosse ist im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
 
5.1.4    entfällt 
 
5.1.61  Die Erdgeschoßebene der Hauptgebäude = OK FFB darf nicht höher als 0,20 m über 
            dem Gelände liegen. 
5.1.62  Zusätzlich: 
            Die Wandhöhe für erdgeschossige Gebäude mit 1 Vollgeschoss darf max. 3,00 m betragen. 
            Definition der seitl. Wandhöhe wie Pkt. 5.1.62. 
 
 
5.1.7    Zusätzlich: 
            Für erdgeschossige Gebäude gilt: 

 Die Dachneigung darf 20° - 25° betragen, 

 Dachüberstand trauf- und giebelseitig mind. 25 cm (untere Sparrenkopf Schnittkante), 

 Erdgeschossige Vordächer können verkleidet werden. 

 Für erdgeschossige, gewerbliche Erweiterung der 2. Änderung ist Flachdach zulässig mit 
einer maximalen Neigung von 5°. 

 
Sonderregelung für Planbereich Flur Nr. 3706/1 Seite 18 textl. Festsetzungen entfällt. 
 
5.1.9    entfällt 
 
5.2.11 Das Wort „einfach“ entfällt. 
 
5.2.14 entfällt, 
           neu: Die Lage , Anzahl und Größe der Dachfenster ist mit dem Bauantrag mit der Gemeinde 
           abzustimmen. 
 
5.2.15 entfällt, jedoch neu: 
           Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Die Lage auf dem Dach wird im Bauantrag durch 
           den Gemeinderat festgelegt. Aufgeständerte Anlagen sind nicht zulässig. 
            
5.2.17 zusätzlich: Bei erdgeschossigen Hauptgebäuden können Dachrinnen in Verbindung mit dem  
                             Vordach verkleidet werden. 
  
5.2.23 Festlegung der Verschalungs-Konstruktionsarten entfällt. 
 
5.2.25  

 Zusätzlich zulässig sind Fenster und Fenstertüren in Holz-Alu-Konstruktion. 

 Die Beschränkung der Glasfläche von 0,45 m² zur Sprossenaufteilung entfällt. 

 Für erdgeschossige Gebäude sind Fensterelemente ohne waagrechte Sprossen und ohne 
Fensterläden zulässig. 

 
5.2.26  zusätzlich: Farbtöne, -gestaltungen und Kompositionen müssen mit der Gemeinde abgestimmt  
            und festgelegt werden. entsprechende Festsetzung „ mit dem Kreisbauamt“ entfällt. 
6.1 



6.1.1    entfällt 
 
6.1.2    entfällt 
 
6.1.4   Das Maß der Wandhöhe für Garagen (Ga) darf 3,0 m betragen. 
 
6.1.51 entfällt 
 
6.2.1 entfällt 
 
7. folgende Punkte für nicht zugelassene Materialen entfallen: 

 Zufahrtstore aus Metallprofil- werkstoffen 

 Eingangstüren …………. Aus Kunststoff oder Metall-Werkstoffen 

 Rollladenelemente an Fenster- und Fenstertür-Anlagen 
      Zusätzlich: außenliegende Rollläden sind nicht zulässig. 
 
9. Hinweise: 
9.1.      Im Rahmen des Bauantrages ist der notwendige Brandschutz  nachzuweisen. Für die  
            Einhaltung der Brandschutzanforderungen ist der jeweilige Vorhabensträger/Bauherr 
            verantwortlich. 
 
9.2.     Das neue Baurecht darf keine Auswirkungen auf das liturgische Glockengeläut der 
           benachbarten Filialkirche St.Korbinian zur Folge haben. 
 
9.3       Die bestehende Straßenentwässerung der St 2073 darf durch die Bebauung des Areals nicht  

beeinträchtigt werden. Sämtliche Einmündungen und Zufahrten müssen durch ent- 
wässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet werden, dass der St 2073 kein Oberflächen-, 
Dach-, oder Niederschlagswasser der baulichen Anlage und der Stell- und Parkflächen 
zufließen kann. 
Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand 
geschaffen wird, ist hierzu von der Kommune die wasserrechtliche Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde einzuholen. Der Straßenbauverwaltung wird das Ergebnis der Überprüfung, 
ob eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist, übersandt. Sofern eine Genehmigung 
erforderlich ist, wird diese ebenfalls der Straßenbauverwaltung übersandt. 

9.4        Die für die Bemessung von Immissionsschutzeinrichtungen( z.B. Lärm-, Staub-, und  
             Abgasimmissionen) nötigen Angaben sind über die Immissionsschutzbehörde im Zuge der 
             jeweiligen Bauanträge zu ermitteln. 

 
      
     



 
 
Billigungsbeschluss Gemeinderat …………… 
 
Gemeinde Valley 
 
Bebauungsplan Nr. 9 , „Südlich der Staatsstraße 2073, Schäfflerweg„ , Ortsteil Oberlaindern, 
2. Vereinfachte  Änderung 
 

Begründung: 
 
Anlass und Auftrag: 
 
Der Gemeinderat Valley hat in seiner Sitzung vom ………… die 2. vereinfachte   Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 , „Südlich der Staatsstraße 2073, Schäfflerweg„ , Ortsteil Oberlaindern  
beschlossen. 
 
Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes ist der betriebsnotwendige Anbau einer Kühlzelle und die 
Fläche für einen Nebeneingang für Abholware von Vorbestellungen. 
Hierfür werden neue Baugrenzen festgesetzt , sowie die Baugrenzen um die Bestandsgebäude ergänzt.  
Die Änderungen erfolgen auf Flur Nr. 4076 (Kleeblatt)  
Die von der Gemeinde vorgegebenen Planungsziele werden durch die einfache Änderung nicht verändert. 
 
Die Erschließung ist gesichert durch Anschlüsse an die bestehenden Netze.  
Notwendige Erweiterungen und Verlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind durch den Verursacher zu 
tragen und mit den beteiligten Betreibern zu verhandeln. 
 
Die Abstandsflächen nach Satzung der Gemeinde Valley sind einzuhalten und evtl. notwendige 
Abstandsflächenübernahmen der benachbarten Grundstücke sind bei Vorliegen der Bauantragsunterlagen 
nachzuweisen. 
Das vereinfachte Verfahren ist gem. § 13 BauGB anzuwenden. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
Durch die Bebauungsplanänderung wird kein zusätzlicher Eingriff in Natur und Landschaft vorgenommen.  
 
 
 
 
 
Valley , den ……………………………………………  
 
 
Träger:        Gemeinde Valley                                           ……………………………. 
                    Pfarrweg 1                                                     Andreas Hallmannsecker 
                    83626 Valley                                                  1. Bürgermeister 
 
 
 
Planfertiger: Gerhard Krogoll Architekt , Dipl. Ing.(Univ.) 
                    Bayrischzeller Str. 3 A 
                    83 727 Schliersee 
                    T. 08026/7527    F. 08026/7771 E. architekt@krogoll.de 
 
Fassung 02.12.2021 
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